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.te Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen;
Ausschreibung 20. Januar 2010

Anlagen
Ausschreibung
Richtlinien
lnfopapier
Fragebogen
Excel-Listenformu la r (zur Ansicht vorab)

Ministerium für Wissenschaft. Forschung und Kunst Baden-Würftemberg '; . ,"1
Postfach l0 34 53 . 70029 Stuttsart

Stuttgart 19. Januar 2010

An die PräSidenten. Durchu,ahl 071127e-3170

RektOfinnen Und RektOfen Akrenzeichen 31-655.033/652

der wissenschafflichen Hochschulen (Bitte beiAntwort anseben)

des Landes Baden-Württemberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich, Sie heute über die Neuausschreibung des ,,Margarete von Wrangell-

Habilitationsprogramms für Frauen" unterrichten zu können. Bitte beachten Sie, dass

in diesem Jahr die Frist zur Bewerbung bereits am 2. Juli 2010 endet. Auf diese Wei-

se können die erfolgreichen Antragstellerinnen frühzeitig vor Beginn der Förderung

benachrichtigt werden.

lch bitte Sie, die beigefügten Ausschreibungsunterlagen den potenziellen Antrag-

stellerinnen sowie den Gleichstellungsbeauftragten lhrer Hochschule bekanntzuma-

chen.

Ziel des Programms ist es, ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen zur Habilitation zu

ermutigen und Sie dazu materiell in die Lage zu versetzen. Die Förderung der Habili-

tandinnen erfolgt über ein Beschäftigungsverhältnis nach TV-L Entgeltgruppe 13, für

Königsrraße 46,70173:,l"::r*l;,."iä 
n#;rJ::,,T#::,il:,i:.;postste,re@mwk 

bi,,r de.

Behindertengerechte Parkplätze: InnenhofMittnachtbau (Einfahrt Cymnasiumstraße), VVS-Anschluss: S - Stadtnritte, LI - Schlossplatz
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das den wissenschaftlichen und künstlerischen Hochschulen Mittel vom Wissen-

schaftsministerium zur Verfügung gestellt werden. Die Förderdauer beträgt insgesamt

fünf Jahre, sie erfolgt drei Jahre durch das Wissenschaftsministerium und den Euro-

päischen Sozialfonds (ESF) sowie zwei weitere Jahre durch die jeweilige Hochschule.

Der vorzeitige Abschluss der Habilitation lässt das Beschäftigungsverhältnis unbe-

rührt. Für Medizinerinnen gelten besondere Regelungen (s. Richttinien).

Die Bewilligung von Mitteln für Habilitandinnen hängt davon ab, dass die wissen-

schaftlichen und künstlerischen Hochschulen bereits bei der Antragstellung verbind-

lich zusagen, die Weiterförderung zu übernehmen.

Um einen schnellen und guten Programmablauf gewährleisten zu können, bitte ich

Sie, dem Ministerium eine zentrale Ansprechperson für das Margarete von Wrangell-

Habilitationsprogramm zu benennen. Zur Arbeitserleichterung werden die zuständigen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den zentralen Hochschulveruraltungen vom Minis-

terium per E-Mail ein Excel-Listenformular erhalten, in das die Eckdaten der Anträge

aufgenommen werden sollen. Auch die Anträge selbst sollen als pdf-Datei zur Verfü-

gung gestellt werden. So kann das Begutachtungsverfahren beschleunigt werden.

Die Ausschreibungstexte sind auch im Internet unter www.mwk.baden-

wuerttemberg.de (Service ) Förderprogramm ) Hochschulen ) Margarete von

Wrangell-Habilitationsprogramm fü r Frauen) einzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

lhr

.]fu L
Xl"u. Tappeser

&c*
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,,Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen,,

- Ausschreibung vom 20. Januar 2A10 -
Zur Förderung des Hochschullehrerinnennachwuchses schreibt die Landesregierung

das ,,Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen" aus. Vorrangiges Ziel

dieses Programms ist es, qualifizierte Wissenschaftlerinn en zur Habilitation zu ermuti-
gen und sie dazu materiell in die Lage zu versetzen.

Die Förderung erfolgt im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses nach TV-L EG 13.

Sie ist auf fünf Jahre begrenzt, drei Jahre Förderung erfolgen durch das MWK und den

ESF sowie zwei weitere Jahre durch die jeweilige Hochschule. Die Anschlussförderung

ist im Rahmen der Antragstellung von der betreuenden wissenschaftlichen oder künst-

lerischen Hochschule (Hochschulleitung) zu gewährleisten. Für Medizinerinnen gelten

besondere Regelungen (siehe Richtlinien).

Es sollten bereits Vorarbeiten zw Habilitation erfolgt sein.

Förderanträge sind über die Fakultät und die Zentrale Verwaltung der jeweiligen Hoch-

sch u le beim Wissenschaftsm in isterium Baden-Wü rttemberg einzu reichen.

Abgabetermin beim wissenschaftsministeriu mi z. Juli 201 0

Die Auswahl der zu fördernden Anträge erfolgt durch eine Vergabekommission, die

vom wissenschaftsm in isterium Baden-wü rttemberg berufen wird.

Die Förderungen beginnen im ersten Quartal 20i1.

Einzelheiten sind den beiliegenden Richtlinien zu entnehmen. lnteressentinnen können

sich bei der jeweiligen Hochschulverwaltung oder bei der Gleichstellungsbeauftragten

informieren.

Ausschreibung, Richtlinien und Fragebogen können unter www.mwk.baden-

wuerttemberq.de (Service > Foerderprogramme > Hochschulen) abgerufen werden.

Königstraße 46,70173 Stuttgart, Telefon 071| 279-0,Telefax07ll279-3080, poststelle@mwk.bwl.de,

www. mwk. baden-r.vuerttemberg. de, www. servi ce-bw.de,
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,,Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen"

- Richtlinien zur Antraostellu

Als eine Investition in die Zukunft fördern das Ministerium für Wissenschaft Forschung
und Kunst Baden-Württemberg (MWK) und der Europäische Sozialfonds (ESF) mit dem
Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen ausgezeichnete
Wissenschaftlerin nen, d ie eine Hochsch u lleh rerin nen la ufbah n anstreben.

1. Ausschreibung: Das ,,Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen" wird
an den wissenschaftlichen und künstlerischen Hochschulen des Landes
ausgeschrieben. Ziel des Programms ist es, qualifizierte Wissenschaftlerinnen zur
Habilitation zu ermutigen und sie materiell dazu in die Lage zu versetzen. Es können
nur Habilitandinnen gefördert werden, die ihr Habilitationsvorhaben an einer der
wissenschaftlichen oder künstlerischen Hochschulen des Landes durchführen und
ihren Lebensmittelpunkt in Baden-Württemberg haben. Es sollten bereits Vorarbeiten
zur Habilitation erfolgt sein.

2, Förderung: Die Förderung erfolgt im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses nach
TV-L EG 13. Die Förderung ist insgesamt auf fünf Jahre - drei Jahre Förderung durch
das MWK und den ESF sowie zwei weitere Jahre durch die jeweilige Hochschule -
begrenzt. Voraussetzung für die Weiterforderung ist eine positive Stellungnahme durch
den betreuenden Hochschullehrer oder die betreuende Hochschullehrerin. Ein
Arbeitsvertrag ist über die gesamte (beantragte) Förderdauer abzuschließen. Der
vorzeitige Abschluss der Habilitation lässt das Beschäftigungsverhältnis unberührt. Für
Medizinerinnen gelten besondere Regelungen (siehe Richtlinien).

3. Aufgaben: Mit der Annahme einer Habilitationsförderung auf einer Stelle nach TV-L
EG 13 ist die Verpflichtung verbunden, die Arbeitskraft auf das Habilitationsvorhaben
zu konzentrieren. Für Medizinerinnen gelten besondere Regelungen (siehe
Richtlinien). Außerdem ist im lnteresse der Qualifikation der Habilitandin für die Lehre
im Rahmen des Lehrangebots der Fakultät eine Lehrverpflichtung von durchschnittlich
vier Semesterwochenstunden zu übernehmen. Hinzu kommt die Pflicht zur Teilnahme
an angebotenen Fortbildungsveranstaltungen für Habilitandinnen. Jährlich ist ein
standardisierter Zwischenbericht zu erstellen, Zwei Monate nach Beendigung der
Förderung durch das Wissenschaftsministerium und die Hochschule ist ein
Abschlussbericht - über den erreichten Stand des Habilitationsverfahrens, die
abgehaltenen Lehrveranstaltungen, die besuchten Fortbildungsveranstaltungen,
Tagungen und Konferenzen, sowie eine Liste der Veröffentlichungen - vorzulegen.

4. Antragstellung: Förderanträge können nur über die Hochschule beim
Wissenschaftsministerium gestellt werden. Die Förderanträge müssen deshalb von den
Bewerberinnen rechtzeitig bei den Fakultäten eingereicht werden und sind von diesen
über die Hochschulleitung bis zum 2. Juli 2010 an das Wissenschaftsministerium
weiterzuleiten. Arbeits- oder personalrechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem
Abschluss des Dienstvertrages sind von der Hochschule vor Antragstellung in eigener
Verantwortung zu klären.



5. Förderantrag: Die über die Hochschulen einzureichenden Anträge müssen folgende
Unterlagen enthalten:

Bewerbungsschreiben mit Angaben zum wissenschaftlichen Werdegang der Habilitandin
(tabellarischer Lebenslauf, Publikationsliste, beglaubigte Kopie der Promotionsurkunde);
Bestätigung der Fakultät über die Bereitschaft zur Betreuung des Habilitationsvorhabens);
ein von der Hochschule erstelltes Fakultäts- bzw. institutsbezogenes Qualifizierungskonzept,
das Aussagen zu folgenden Fragestellungen enthalten muss:

- organisatorische Zuordnung der Qualifikationsstelle,
- wissenschaftliches Profil/ Zielsetzungen der/des qualifizierenden Fakultät/lnstituts,
- Infrastruktur, die der Nachwuchswissenschaftlerin zur Verfügung gestellt wird,
- Einsatzfelder der Nachwuchswissenschaftlerin in

* Lehre (Deputat in SWS, Art der Lehrveranstaltungen, Verteilung auf Grund- und
Hauptstudium),

* Forschung (Beteiligung an Forschungsprojekten, eigenständige Durchführung von
Forschungsprojekten) und

* Wissenschaftsmanagement (Übernahme von Aufgaben in FakultäVlnstitut).
* (nur beiAnträgen aus der Medizinl): Bestätigung der Fakultät über die

Freistellung von klinischen Verpflichtungen bei Förderung (siehe nächste Seite)

- Betreuung der Nachwuchswissenschaftlerin durch Fakultät/lnstitut
(Mentoringverhältnisse, Statusgespräche, Leistungskontrolle),

- Zusage der zuständigen Fakultät, die Nachwuchswissenschaftlerin auf ihrem
Qualifizierungsweg tatkräftig zu unterstützen;

Bestätigung der Hochschulleitung, dass eine Anschlussförderung von der Hochschule
gewährleistet wird und arbeits- oder personalrechtliche Probleme einer Förderung nicht
entgegenstehen;
Exposö des Habilitationsvorhabens und Bericht über den Stand der Vorarbeiten (ca. 10
Seiten);
ein Fachgutachten zur Person und zum Habilitationsvorhaben durch eine/n Hochschullehrer/in
der antragstellenden Hochschule und ein weiteres externes Fachgutachten zum
Arbeitskonzept (durch eine/n Gutachter/in von einer anderen Hochschule, einem anderen
Forschungsinstitut);
Fragebogen, erhältlich bei der Hochschulvenrualtung oder auf der Homepage des
Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg unter www. mwk.baden-wuerttemberg.de
(Service > Foerderprogramme > Hochschulen).

Die Antragsunterlagen sind vollständiq und - zur Erleichterung der Bearbeitung -
sortiert in der o.g. Reihenfolge in Papierform und als PDF-Datei per E-Mail an das
Wissenschaftsministerium, Daniela.Schobel@mwk.bwl.de, einzureichen. Als
Dateiname geben Sie bitte,,MvW2010 Nachname Vorname Nummer der Datei Zahl
der Dateien insgesamt" an.

6. Vergabekommission: Die Auswahl erfolgt durch eine Vergabekommission, die vom
Wissenschaftsministerium berufen wird.

7. lnformationsmöglichkeiten: lnteressentinnen können sich bei den Verwaltungen und
der Gleichstellungsbeauftragten ihrer Hochschule und bei der Leiterin der Geschäfts-
stelle der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den wissenschaftlichen
Hochschulen (Frau Dr. Dagmar Höppel, Tel. 07111685-82003, hoeppel@lakos.uni-
stuttqart.de und Frau Viola Amato, Tel. 071 11685-82002, amato@lakog.uni-stuttgart.de)
über das Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen
informieren. Die Ausschreibung, die Richtlinien und der Fragebogen stehen auch auf
der Homepage des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg unter
vurvw.mwk.baden-wuerttemberg.de (Service > Foerderprogramme > Hochschulen) zur
Verfügung.
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,,Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen"

-Regelung für Anträge von Medizinerinnen-

' Bei Habilitationen für ein ,,medizinisch-theoretisches Fach (ohne Facharztvorausset-
zung)" ist die geforderte Antragstellerin von jeglichen Aufgaben in der (mittelbaren)

klinischen Versorgung freizustellen, damit sich diese auf die Forschungstätigkeit kon-
zentrieren kann. Dem Antrag ist eine Bestätigung der Fakultät über die Freistellung
beizulegen. Die Förderung erfolgt im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses nach
TV-L EG 13 und ist insgesamt auf fünf Jahre - drei Jahre Förderung durch das MWK
und den ESF sowie zweiweitere Jahre durch die jeweilige Hochschule - begrenzt.
Voraussetzung für die Weiterforderung durch die Hochschule ist eine positive Stel-
lungnahme durch den betreuenden Hochschullehrer oder die betreuende Hochschul-
lehrerin.

' Bei Habilitationen für ein ,,medizinisch-klinisches Fach (mit Facharztvoraussetzung)"

werden 50% einer TV-A EG l-Stelle gefördert. Die Förderdauer durch das Ministerium
und den ESF verlängert sich dadurch auf vier statt drei Jahre. Darüber hinaus muss
die Hochschule (Hochschulleitung) zusagen, dass sie aus eigenen Mitteln die Habili-
tandin auch für weitere zwei Jahre bis zum Abschluss der Habilitation fördert. Vo-
raussetzung für die Weiterförderung ist eine positive Stellungnahme durch den be-

treuenden Hochschullehrer oder die betreuende Hochschullehrerin. Aus der Projekt-
planung muss hervorgehen, wann die Freistellungszeiten genommen werden. Es

wird der jeweiligen Antragstellerin überlassen, ob die Freistellung (max. 50% der Stel-
le nach TV-A EG l) permanent oder blockweise genommen wird. lm jährlichen Zwi-
schenbericht sind d ie Freistellu ngszeiten nachzuweisen.
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,, Margarete von Wran gel l-Habi I itationsprog ra m m fü r Frauen,'

- Infopapier -

Exzellente Wissenschaftlerinnen an den Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und den
Kunst- und Musikhochschulen des Landes Baden-Württemberg sollen zur Habilitation zu er-
mutigt und materiell dazu in die Lage versetzt werden.

Förderung

' Dauer: 5 Jahre (davon 3 Jahre durch das Wissenschaftsministerium und den Europäi-
schen sozialfonds sowie 2 Jahre durch die jeweilige Hochschule).

' Höhe: lm Rahmen eines Angestelltenverhältnisses nach TV-L EG 13

(Für Dauer und Höhe der Förderung gelten bei Medizinerinnen besondere Regelungen,
siehe Website des Wissenschaftsm in isteriums).

' Weitere Beteiligung der Hochschulen in Form einer angemessenen lnfrastruktur, die der
Habilitandin zur Durchführung ihrer wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Arbeit zur
Verfügung gestellt wird.

Antragsverfahren
' Anträge an die Fakultät und die Zentrale Hochschulvenvaltung

zur Weiterleitung an das Wissenschaftsministerium mit der Bestätigung der
Hochschulleitung, dass

- eine Anschlussförderung von der Hochschule (Rektorat) gewährleistet wird und

- arbeits- oder personalrechtliche Probleme einer Förderung nicht entgegenstehen.
. Die Endauswahl der Förderprojekte erfolgt durch eine Vergabekommission.

Abgabetermin beim \lVissenschaftsministerium: 2. Juli 201 0

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Wissenschaftsministeriums

unterwww.mwk.baden-wuerttemberq.de (Service > Foerderprogramme > Hochschulen)

Königstraße 46,70173 Stuttgart, Telefon 0711 279-0, Telefax 07ll 279-3080, poststelle@mwk.bwl.de.

www.mwk. baden-wuerttemberg. de, www. service-bw. de,

Behindertengerechte Parkplätze: Innenhof Mittnachtbau (EinfahrtCymnasiumstraße), VVS-Anschluss. S - Stadtmitte, U - Schlossplatz
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,,Margarete von wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen,,

- Fraqebooen -

1. Antragstellerin

Name, Vorname

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit Familienstand

Ggf. Namen und Geburtsdaten der Kinder

Dienststellung / derzeitiges Arbeitsverhältnis (bitte genau spezifizieren'. ptanstette,
Dauerstelle, etc.):

Befristet? n Nein n Ja, bis

Finanzierung aus n Haushalt der Hochschule oder r Drittmittel? (bitte ankreuzen)

Dienstliche Adresse Telefon

Telefax

Email-Kontakt

2. Wissenschaftlicher und beruflicher Werdegang

Hochschulreife (wann, wo?)

Studium (Fächer, Studienorte, Studiendauer)

Wissenschaftliche Prüfungen (wann, wo, Prädikat?)

Thema der Promotion:



Datum der Promotion: Note:

Wissenschaftliche Tätigkeiten seit Abschluss des Studiums;

Tätigkeiten außerhalb der Wissenschaft (Berufsausbildung, Beruistatigkeiq:

Wurden/werden lhre Arbeiten bereits durch Zuwendungen
Stiftungen, Verbände, ESF und dergleichen) gefördert?

ü Nein r Ja, durch

Dritter (öffentliche Hand, DFG,

3. Habilitationsvorhaben

Thema

(nur für Medizinerinnen: o medizinisch-theoretisches Fach r medizinisch-klinisches Fach)

Seit wann arbeiten Sie an diesem Habilitationsthema?

Für welches Fach wird die Venia Legendi angestrebt?

Derzeitige Finanzieru ng des Habilitationsvorhabens.

Welche Förderdauer wird beantragt? (Bitte
Förderung im 1. Quartal2011 beginnen soll.)

Von _._.2011 bis _._.20-

berücksichtigen Sie frierber, Oass Ore

Zahl der Monate insgesamt: _
Wo und unter wessen Leitung
vora ussichtlich arbeiten ?

werden Sie während der Laufzeit der Förderung

Haben Sie bereits an anderer Stelle einen Förderantrag zu ihrem Habilitationsvorhaben
gestellt? ! Nein

n Ja, bei [Fördereinrichtung, beantragter Förderzeitraum, (zu erwartende) Entscheidung]

lch verpflichte mich, meine Hochschule und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Württemberg umgehend zu benachrichtigen, wenn ich bei einer anderen
Fördereinrichtung einen Förderantrag einreiche oder das Habilitationsvorhaben abbreche.



a

4. Auslandsaufenthalt: lst zur Durchführung des Habilitationsvorhabens ein
Auslandsaufenthalt geplant?

I Nein n Ja [wo, wann; welche Dauer]

Kontaktadresse im Inland während des Auslandsaufenthaltes

5. Verpflichtung

lch verpflichte mich, jede Anderung gegenüber den Angaben in diesem Fragebogen sofort
meiner Hochschule und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-
Wü dtem berg sch rift lich anzuze ige n .

Ort. Datum Unterschrift



Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen: Excel-
Listenformular

- Aussch rei bung 1 5. Jan ua r 2010 (Abgabetermin Wissenschaftsm i n isteri um

Vor- und Nach-
name

Abteilung /
Institut

Geburtsjahr
und Alter

(zum
Stichtag 15.
Januar 201

Examen lnrt
und Datum)

Auszeich-
nungen,

Stipendien

Wissen-
schaftl.

Tätigkeiten
(nach d.

Promotion)



Projekttitel Projektdauer
(in Mon.)

Venia
Legendi

angestrebt
für

Geplante
Auslands-
aufenthalte

(wann, wie lange,
wo?)

Dienstadresse Dienstliche
Mailadresse

Dienstliches
Telefon

Private
Adresse,

Telefon, Email


